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Neue Entgeltordnung TV-H 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
es gibt Anlass, noch einmal auf die Entgeltordnung (EGO) TV-H einzugehen. 
 
Die inzwischen redaktionell abgestimmten Textfassungen zur EGO TV-H (Anlage 

A zu TV-H) und der erforderlichen Änderungstarifverträge zu TVÜ-H und FV-H 
liegen nun als „Unterschriftsfassungen“ vor und befinden sich im Unter-
schriftsverfahren. Es ist davon auszugehen, dass das Unterschriftsverfahren bis 
Jahresanfang abgeschlossen wird und Februar/März 2015 mit der Umsetzung des 
geltenden Tarifrechts begonnen werden kann. 
 
Dessen ungeachtet gilt es nochmals festzustellen: Tarifbeschäftigte, die am 
30.06.14 in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen standen und dieses 

am 01.07.14 fortbestanden hat, sind in die EGO TV-H übergeleitet worden. 
 

Eine Überprüfung der Eingruppierung „von Amts wegen“ erfolgt nicht! 

 
Sofern aus der Überleitung in die EGO TV-H ein Höhergruppierungsanspruch abgeleitet 
werden kann, ist dies sorgfältig zu prüfen. Hierzu ist dann ein Antrag der 
tarifbeschäftigten Person zu stellen. Insofern verweisen wir auf unsere Information 
09/14 vom 31.10.14. 
 
Für erhebliche Irritationen hat in diesem Zusammenhang ein „Durchführungshinweis“ 
zu den Tarifvereinbarungen mit ver.di durch das Hessische Ministerium des Innern und 
für Sport vom 29.10.14 geführt, der an alle Ministerium und zur Unterrichtung deren 
nachgeordneter Bereiche gerichtet gewesen ist. Hierin wird an einer Stelle ausgeführt: 

„Nach Abschluss des Unterschriftsverfahrens/Veröffentlichung sind Über-
prüfungen und Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens 

der neuen Entgeltordnung im Hinblick auf die Tarifautomatik von Amts 
wegen vorzunehmen“. 
 

Diese Aussage ist auf jeden Fall falsch und steht im Widerspruch zu den 

Tarifvereinbarungen. 
 
Auch wenn in o. g. Schreiben der Bezug hierzu auf Beschäftigte abhebt, die ab 01.11.14 
neu in ein Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen eingetreten sind, gibt es keine 
von Amts wegen vorzunehmende Prüfung! 
 
Maßgeblich ist aufgrund der letztlich erst in den Redaktionsverhandlungen vorge-
nommenen Klärung, dass die EGO TV-H auf neu begründete Beschäftigungsverhältnisse  
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zum Land Hessen nicht bereits zum 01.07.14 sondern erst ab 01.11.14 in die EGO TV-H 
einzugruppieren sind. 
 
Unter Bezug auf o. g. Durchführungshinweis des Hess. Innenministeriums weisen wir an 
dieser Stelle ausdrücklich auf folgenden Sachverhalt hin: ver.di erhält diese und 
vergleichbare Schreiben nicht „auf dem Dienstweg“ zur Kenntnis. 
Das ist anders bei unseren Tarifvertragsparteien Bund, TdL, VKA und allen anderen. Zur 
„eigenen Tariflandschaft Land Hessen“ gehört es aber offensichtlich auch, dass die 
Tarifvertragspartei Land Hessen die Tarifparteien über ihre Auslegungen nicht in 
Kenntnis setzt. 
 

Vorankündigung: Für den 04.02.15 werden wir Vertrauensleute der Fachbereiche 05 
und 06 zu einer „Tarifpolitischen Fachtagung EGO TV-H“ nach Frankfurt/M. ins DGB 
Gewerkschaftshaus einladen. 

 
 
 

Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich! 

Gut informiert – sicheres Handeln ver.di stärken,  
hilft Interessen gegenüber dem Land durch zusetzen. 

 

 
 

 

 


